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1.1 Aktivitäten des IASB

• IASB startet im Juli 2006 ein Projekt zum Thema Post-Employment Benefits

• Für das erste Quartal 2008 wird ein Discussion Paper mit ersten Hinweisen 
auf die zu erwartenden Änderungen veröffentlicht

• Ziel ist die Veröffentlichung eines „Interim-Standards“, der die 
Rechnungslegung für Pensionsverpflichtungen ab 2011 „signifikant 
verbessert“

• Von besonderer Bedeutung für den ab 2011 gültigen Standard sind 
geplante:

- Änderungen der Offenlegungspflichten, 
- Fragen der Abgrenzung von Pensionsplänen 

(Defined Benefit, Defined Contribution, Cash Balance, …), 
- Glättungsmechanismen und 
- Abfindungen / Plankürzungen.

1 Pension Projects des IASB und FASB – ein Update
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1.2 Aktivitäten des FASB

• FASB hat am 29.9.2006 den neuen Standard FAS 158 „Employers‘
Accounting for Defined Pension and Other Postretirement Plans“
veröffentlicht. Im Januar 2007 wurde schließlich FAS 158-a “Conforming 
Amendments to the Illustrations in FASB Statements No. 87, No. 88, and 
No. 106 and to the Related Staff Implementation Guides” veröffentlicht. 
Diese Veröffentlichung markiert das Ende der ersten Phase des auf zwei 
Abschnitte angelegten Projektes zur Verbesserung der Rechnungslegung 
für Pensionsverpflichtungen

• Kick-Off Meeting Phase 2 am 29.8.2007

• Im Fokus der Phase 2 werden stehen:
- Offenlegungspflichten
- Multiemployerpläne
- Detaillierte Darstellung der Risiken, die durch verschiedene

Asset-Klassen (z.B. Derivate) innerhalb des Planvermögens
bestehen.

1 Pension Projects des IASB und FASB – ein Update
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1.3 Aktivitäten des IASB und FASB 

Project Plan

“After completion of the steps listed above, the FASB and 
IASB will address any remaining issues relating to the 

accounting for postretirement benefits with a final goal of 
convergence”

1 Pension Projects des IASB und FASB – ein Update
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Diskussionsstand im Rahmen des Post-Employment

Benefits Project des IASB

Auf dem Weg zum Discussion Paper …

• Bilanzansatz

• Cash Balance und ähnliche Pläne

1. Abgrenzung

2. Bilanzansatz

3. Bewertung

4. Darstellung

5. Zusammentreffen mehrerer Pensionsplantypen

2 Post-Employment Benefits Project des IASB
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Mögliche Auswirkungen der Rente mit 67

Mögliche Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgesetzes 
auf die Pensionspläne:

1. Bei Anrechnung von SV-Rente (etwa bei Gesamtversorgungs-
zusagen) ändert sich die vom Arbeitgeber zu erbringende 
Leistung

2. Der Pensionsplan wird hinsichtlich des Pensionierungsalters an 
die gesetzlichen Regelungen angepasst

3. Es werden Abschläge bzw. Zuschläge eingeführt oder modifiziert.

4. Bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen verändert sich 
das Finanzierungsendalter bei vorgezogener Altersrente

5. Implizite Änderung der Leistungsvoraussetzungen 
(z.B. Koppelung der Rentenauszahlung an den Zeitpunkt ab dem 
eine Vollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt 
wird)

6. …

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 
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Auswirkungen auf die internationale Rechnungslegung

Mit den vorgenommenen Veränderungen bei der Regelaltersgrenze 
ergeben sich i.d.R. Unterschiede bei der Bewertung der Pensions-
verpflichtungen, die entweder als versicherungsmathematische 
Gewinne / Verluse (Actuarial Gains / Losses) oder nachzuver-
rechnender Dienstzeitaufwand (Past Service) ausgewiesen werden 
müssen. 

Im Rahmen der Rechnungslegung gemäß IFRS bzw. FAS werden 
versicherungsmathematische Gewinne / Verluste und nachzuver-
rechnender Dienstzeitaufwand unterschiedlich behandelt. 

• Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste sind nur dann 
im Aufwand zu erfassen, wenn die insgesamt vorhandenen 
versicherungsmathematischen Gewinne / Verluste den Korridor 
überschreiten (oder überhaupt nicht, falls das Unternehmen die 
SORIE-Option anwendet).

• Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird vollständig 
aufwandsmäßig erfasst

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 
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Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste (IFRI C)

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste bestehen aus: 

(a) erfahrungsbedingten Anpassungen (die Auswirkungen der 
Abweichungen zwischen früheren versicherungsmathematischen 
Annahmen und der tatsächlichen Entwicklung); und 

(b) Auswirkungen von Änderungen versicherungsmathematischer 
Annahmen.

IAS 19.73: Versicherungsmathematische Annahmen sind die 
bestmögliche Einschätzung eines Unternehmens zu Variablen, die die 
tatsächlichen Kosten für Leistungen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bestimmen. 

Nach Auffassung des International Financial Reporting Committee (IFRIC) 
soll bei gesetzlich bedingten Änderungen der Pensionspläne, die zu 
Änderungen der versicherungsmathematischen Annahmen führen, die 
Veränderung der Pensionsverpflichtung als versicherungsmathematischer 
Gewinn / Verlust gebucht werden.

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 
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Versicherungsmathematische Gewinne / Verluste (IFRI C)

Wechsel eines abweichend vom vertraglich festgelegten 
Pensionierungsalter gewählten Finanzierungsendalters  
verursachen versmathematische Gewinne / Verluste

Beispiel

Pensionsplan unverändert (Pensionierungsalter 65)

Bewertung 31.12.06: Finanzierungsendalter 62 (RRG 99)

Bewertung 31.12.07: Finanzierungsendalter 63 

(i.d.R.) versicherungsmathematischer Gewinn

Aber (IAS 19.86):

Die versicherungsmathematischen Annahmen berücksichtigen nicht 
Änderungen der künftigen Leistungen, die sich am Bilanzstichtag nicht 
aus den formalen Regelungen des Planes ergeben. Derartige Änderungen 
führen zu nachzuverrechnendem Dienstzeitaufwand, soweit sie die Höhe 
von Leistungen für vor der Änderung erbrachte Arbeitsleistung ändern.

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 

IFRIC 9/2007
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Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (IFRIC)

IAS 19.7: Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand ist der Anstieg des 
Barwerts einer leistungsorientierten Verpflichtung, die auf eine Arbeitsleistung 
vorangegangener Perioden entfällt, auf Grund der in der Berichtsperiode 
erfolgten Einführung oder Änderung eines Planes für Leistungen nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder anderer langfristig fälliger 
Leistungen an Arbeitnehmer. Der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand 
kann sowohl positiv (sofern Leistungen neu eingeführt oder verbessert 
werden) als auch negativ (im Falle der Kürzung bestehender Leistungen) 
ausfallen. 

keine Vorgabe, wer die Planänderung herbeiführt: 
Unternehmen oder Staat

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand entsteht dann, wenn es zu 
Änderungen bei den Leistungen eines Planes kommt, die bei der Einrichtung 
bzw. bei der Bewertung des Planes nicht durch entsprechende 
versicherungsmathematische Annnahmen berücksichtigt wurden oder nicht 
vorhersehbar waren, ganz egal ob die Änderungen formal oder implizit, ob 
durch das Unternehmen oder durch den Staat vorgenommen wurden. 

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 
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Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (IFRIC)

Beispiel 1

• vertragliches Pensionierungsalter (unverändert) 65

• Finanzierungsendalter bisher & weiterhin 65

• Gesamtversorgungssystem (SV-Rente wird angerechnet)

Betriebsrente steigt bedingt durch das Sinken der SV-Rente 
(Past Service Cost)

Beispiel 2

• vertragliches Pensionierungsalter an Regelaltersgrenze im SGB VI
gebunden (Jeweiligkeitsklausel)

• Finanzierungsendalter steigt von 65 auf 67 Jahre

• Festbetragszusage (1.000 € Rente im Monat)

Verpflichtungsumfang sinkt bedingt durch die kürzere 
Rentenlaufzeit (Past Service Credit)

3 Auswirkungen des Regelaltersgrenzenanpassungsgese tzes (Rente mit 67) 
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Grundlagen bei der Wahl der Bewertungsparameter

• Entsprechend IAS 19.78 ist der Zinssatz , der zur Diskontierung der 
Verpflichtungen für die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
erbringenden Leistungen (…) herangezogen wird, (…) auf der Grundlage 
der Renditen zu bestimmen, die am Bilanzstichtag für erstrangige, 
festverzinsliche Industrieanleihen am Markt erzielt werden. Gleiches gilt 
für die Bewertungen nach FAS 87.44a („rates shall be extrapolated from the 
existing yield curve at the measurement date”)

• IAS 19.73: Versicherungsmathematische Annahmen sind die 
bestmögliche Einschätzung eines Unternehmens zu Variablen, die die 
tatsächlichen Kosten für Leistungen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bestimmen. 

• Die gleichen Grundsätze gelten für die Bestimmung der versicherungs-
mathematischen Annahmen bzw. des Rechnungszinses bei Bewertungen
nach FAS.

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.1 Rechnungszins

Veränderungen aus der jüngeren Vergangenheit, insbesondere die 
Einführung der erfolgsneutralen Verbuchung der versicherungsmathe-
matischen Gewinne und Verluste (SORIE-Option) im Rahmen des IFRS 
oder die nach FAS 158 notwendige Bilanzierung des Finanzierungsstatus 
eines Pensionsplanes, d.h. ein Wechsel hin zur „Fair-Value“-Bilanzierung
bzw. zum Balance-Sheet Approach, haben dazu geführt, dass die Wahl des 
„richtigen“ Rechnungszinses noch stärker ins Blickfeld der Unternehmen und 
Wirtschaftsprüfer gerückt ist. 

Dabei sollen nach den Vorschriften des IAS 19.78 bzw. des FAS 87.44a die 
Laufzeiten der zugrunde gelegten Anleihen mit den voraussichtlichen 
Fristigkeiten der nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse zu erfüllenden 
Verpflichtungen übereinstimmen. 

Unter erstrangigen, festverzinslichen Industrieobligationen versteht man 
Unternehmensanleihen die durch eine Ratingagentur (z.B. Moodys, Standard 
& Poors) zumindest mit Aa bewertet wurden. Diese Festlegung basiert 
ursprünglich auf Vorgaben durch die Securities and Exchange Commission 
für FAS-Bewertungen. Wurde in der Praxis für IFRS-Bewertungen adaptiert.

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.1 Rechnungszins

Der für die tatsächliche Bewertung zu Grunde zu legende Rechnungszins 
wird als Ersatzzins aus einer Zinsstrukturkurve, mit der die  Pensions-
verpflichtungen zu ihrer jeweiligen Fälligkeit bewertet werden, abgeleitet. 
D.h. die Bewertung der Pensionsverpflichtungen mit dem Ersatzzins führt 
zu dem gleichen Ergebnis, wie die Bewertung der Pensionsverpflicht-
ungen mit der Zinsstrukturkurve.

Ein weit verbreitetes Verfahren für die Herleitung der Zinsstrukturkurve 
sieht vor, dass zuerst mittels Verwendung von Daten, die von der
Bundesbank veröffentlicht werden, eine Zinsstrukturkurve aus 
„risikofreien“ Anleihen erzeugt wird. Auf die so gewonnene Kurve wird 
dann ein einheitlicher Spread, der die Risikoprämie darstellt addiert.

Problematisch bei diesem Verfahren ist der einheitliche Spread, da die 
Risikoprämie i.d.R. mit steigender Duration der Anleihen wächst.

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.1 Rechnungszins

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   



Seite 20

4.1 Rechnungszins

4  Parameter für die Bewertung von Pensions- und son st. Verpflichtungen zum 31.12.2007   

Heubeck bedient sich jetzt eines Verfahrens, in dem ohne Zwischenschritt, 
d.h. nur aus Daten für Unternehmensanleihen ein Zinsstrukturkurve 
ermittelt wird. Damit ist sichergestellt, dass die Risikoprämien 
entsprechend der Duration der Anleihen berücksichtigt werden.
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4.1 Rechnungszins

4  Parameter für die Bewertung von Pensions- und son st. Verpflichtungen zum 31.12.2007   

Verfahren zur Ableitung des Zinssatzes aus der Zinsst rukturkurve:

• Cash Flow Matching , d.h. es ist eine Prognose der Leistungen
(„bis die letzte Leistung gezahlt wurde“) zu erstellen. Dann wird der 

so ermittelte Zahlungsstrom mittels der Zinsstrukturkurve diskontiert. 
Anschließend wird der Ersatzzins, der zum gleichen Ergebnis führt
iterativ ermittelt.

• Beim Duration Matching wird die durchschnittliche Fristigkeit der 
Leistungen berechnet. Für die so ermittelte Zeitdauer wird der
Rechnungszins aus der Zinsstrukturkurve abgelesen.

• Darüber hinaus können die Pensionsverpflichtungen auch direkt mit 
der Zinsstrukturkurve bewertet werden.

In der Regel sind diese Verfahren sehr aufwendig, so dass von einer 
jährlichen Durchführung u.E. abgesehen werden kann. Vielmehr orientiert 
man sich an den Ergebnissen von monatlich anhand von Musterbeständen 
durchgeführten, durch die Heubeck AG veröffentlichten, Berechnungen.
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4.1 F.A.Z. Renten Rendite

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.2 Rententrend

Es wird i.d.R. eine Anpassung der Leistungen nach Maßgabe des 
erwarteten Anstiegs des Verbraucherpreisindexes vorgenommen.

Nach einer gründlichen Überprüfung seiner geldpolitischen Strategie im 
Jahr 2003 stellte der EZB-Rat klar, dass er im Rahmen der Definition 
darauf abziele, mittelfristig eine Preissteigerungsrate unter, aber nahe der 
2%-Marke beizubehalten. 
[Die Geldpolitik der EZB 2004; S. 52; Hrsg.: Europäische Zentralbank]

Äußerungen im September 2006

EZB-Präsident Jean-Claude Trichet: „1,9 %“
EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark : „1,85 % - 2,0 %“

Eine Anpassung in Anlehnung an die firmenspezifische Nettolohn-
entwicklung ist möglich, jedoch problematisch, da die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichtes (insbesondere im Zusammenhang mit der nach-
holenden Anpassung) klar die Anpassung nach Verbraucherpreisindex 
favorisiert.

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.2 Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI)

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.3 Lohn- und Gehaltstrend

Der Gehaltstrend ist nach den firmenspezifischen Gegebenheiten zu 
wählen. Dabei ist zu beachten, dass es sich um langfristige Annahmen 
handelt und von kurzfristigen Ereignissen, wie z.B. Nullrunden im Rahmen 
eines Sanierungsprogramms,  zu abstrahieren ist. 

Wichtige Indikatoren/Vorgaben können sein:

1. Tarifentwicklung (aktuelle und zurückliegende Tarifrunden)

2. Rechtsverbindliche Zusagen

3. Statistiken des Statistischen Bundesamtes

Besondere Beachtung muss neben der allgemeinen Lohn- und 
Gehaltsentwicklung dem Karrieretrend gewidmet werden. Neben der 
Tarifentwicklung muss evtl. noch ein Zuschlag von 0.5 - 1.0 %-Punkte
beim Gehaltstrend berücksichtigt werden.

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.4 Beobachtete Bewertungsparameter 
(DAX 30 / Pensionen Inland)

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   

31.12.2006 31.12.2005

Rechnungszins 4,25 % - 4,8 % 
(Ø 4,50 %)

4,0 % - 4,5 %
(Ø 4,17 %)

Rententrend 1,0 % - 2,0 % 
(Ø 1,58 %)

1,0 % - 2,0 % 
(Ø 1,49 %)

Lohn- / Gehaltsteigerung 1,75 % - 4,5 % 
(Ø 2,83 %)

1,75 % - 4,2 % 
(Ø 2,83 %)

Biometrische Rechnungsgrundlagen Richttafeln 2005 G von K. Heubeck

Fluktuation firmenspezifisch

Pensionierungsalter (offensichtlich an EStR angelehnt)
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4.5 Bewertungsannahmen für den 31.12.2007

1. Rechnungszins 
Pensionen 5.3 % - 5.5 % 
Jubiläen 5.4 % – 5.5 %
Altersteilzeit 4.75 % 

2. Rententrend
Verbraucherpreisindex 1.5 % – 2.0 %

3. Lohn- / Gehaltstrend firmenspezifisch

4. Biometrische Richttafeln 2005 G 
Rechnungsgrundlagen von Klaus Heubeck

5. Fluktuation firmenspezifisch

6. Pensionierungsalter firmenspezifisch

(Stand: 30.9.2007)

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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4.6 Erwartete Auswirkungen

Der (voraussichtlich) steigende Rechnungszins wird zu versicherungs-
mathematischen Gewinnen führen, die i.d.R. die in den Vorjahren 
entstandenen Verluste reduzieren bzw. überkompensieren werden. 

Bilanzansatz

• Bei vollständigem Bilanzansatz (SORIE IAS 19 / FAS 158) kommt es 
zu einer Eigenkapitalmehrung durch Berücksichtigung im Other
Comprehensive Income (vorbehaltlich der Entwicklung des 
Planvermögens).

• Wird der Korridoransatz verwendet, werden evtl. auftretende 
Änderungen erst zum Folgestichtag wirksam.

Gewinn- und Verlustrechnung

I.d.R. wird der zukünftige Pensionsaufwand, mangels Notwendigkeit der 
Tilgung von Verlusten, reduziert. Der Pensionsaufwand in 2007 wird nur 
bei sofortiger Tilgung (immediate recognition) verändert bzw. bleibt bei 
Verwendung der SORIE-Option gänzlich unverändert. 

4 Parameter für die Bewertung von Pensions- und sons t. Verpflichtungen zum 31.12.2007   
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